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Unsere Kolleginnen und Kollegen
wenden sich oft an die Berufsschul-
lehrerverbände mit der Frage nach
erweiterten Möglichkeiten der unter-
hälftigen Teilzeitbeschäftigung.
Für die Landesbeamtinnen und Lan-
desbeamten in Baden-Württemberg
ist unterhälftige Teilzeitbeschäftigung
nach § 153 e Abs. 2 LBG an die Vor-
aussetzung „Erziehungsurlaub“ ge-
knüpft.
Bundesbeamtinnen und Bundesbe-
amten haben dagegen eine er-
weiterte Form der unterhälftigen Teil-
zeitbeschäftigung. Unterhälftige Teil-
zeitbeschäftigung außerhalb des Er-
ziehungsurlaubs gibt es für Bundes-
beamtinnen und Bundesbeamten 
für maximal 12 Jahre. Nach § 72 a
Abs. 5 Bundesbeamtengesetz kann
eine Beamtin bzw. ein Beamter
unterhälftig beschäftigt werden. Die
Voraussetzungen dazu sind identisch
mit § 153 b LBG (z. B. mindestens
ein Kind unter 18 ...).
Die Berufsschullehrerverbände
fordern weiterhin, die unterhälf-
tige Teilzeitbeschäftigungsrege-
lung des Bundesbeamtengeset-
zes unverändert in das Landes-
beamtengesetz zu übernehmen.
Unterstützt werden wir in die-
ser Frage vom Beamtenbund
Baden-Württemberg, der dieses
Thema in den Verhandlungen
mit der Landesregierung immer
wieder auf die Tagesordnung
setzt. Herbert Huber

B E R U F S S C H U L L E H R E RVE R B Ä N D E

BLV- STANDPUNKT
Die Berufsschullehrerverbände

fordern die Landesregierung auf,
die weitergehende Bundesrege-
lung der unterhälftigen Teilzeitbe-
schäftigung in das Landesbe-
amtengesetz zu übernehmen.

BLV- STANDPUNKT
Die Berufsschullehrerverbände

fordern die Landesregierung auf
das kleinkarierte Denken, das bei
der zeitweiligen Streichung der
Jubiläumsgabe über die mensch-
liche Vernunft gesiegt hat, rück-
gängig zu machen und den
Mangel durch Auszahlung der
Jubiläumsgabe nachträglich
zu heilen.

Unterhälftige
Teilzeitbeschäftigung

Die Landes-
regierung
hat im Okt-
ober 1996
die Jubilä-
umsgabe
gestrichen
und deren
Zahlung ab
1. Januar
2001 wie-
der einge-
führt.

Der Beamtenbund Baden-Württem-
berg rät den Beamtinnen und Be-
amten, die keine Jubiläumsgabe
erhalten haben, an das Landesamt
für Besoldung und Versorgung (LBV)
zu schreiben und den Anspruch auf
Auszahlung der Jubiläumsgabe zu

erheben. Wenn das LBV die Aus-
zahlung ablehnt, können Sie sich
über die Berufsschullehrerverbän-
de (BLBS, VHL, VLW) an das Dienst-
leistungszentrum des Beamtenbun-
des wenden und um Rechtsschutz
bitten. Das Dienstleistungszentrum
koordiniert dann die Widerspruchs-
sache.

Herbert Huber

Jubiläumsgabe – 
Antrag auf Auszahlung stellen

Die Landesregierung hat einen Ge-
setzesentwurf zur Änderung des
Schulgesetzes eingebracht, der vor-
sieht, dass bei Realschülern und
gleichwertigen Bildungsgängen der
Unterricht in allgemeinen Fächern
(Deutsch, Religion, Gemeinschafts-
kunde) durch fachtheoretische Fä-
cher ersetzt werden kann.

Die Berufsschullehrerverbände kriti-
sieren diesen Gesetzgebungsentwurf,

�weil auch die allgemein bildenden
Fächer einen beruflichen Bezug
haben.

�weil in den neuen und neu ge-
ordneten Ausbildungsberufen Do-
kumentation, Präsentation und die

Vernetzung der Fächer eine zen-
trale Rolle spielen.

�weil vor dem Hintergrund von Er-
furt und Pisa auf die allgemeinen
Fächer nicht verzichtet werden
darf.

�weil die Flexibilisierung der Stun-
dentafel jetzt schon im Einzelfall
eine andere Stundenverteilung
zwischen allgemeinem und fach-
theoretischem Unterricht zulässt.

Friedrich Graser

KM: Fachtheorie statt allgemein
bildender Unterrichtsfächer für Realschüler

BLV- STANDPUNKT
Allgemeinbildender Unterricht

auch künftig für Realschüler! 

Herbert Huber



BLV- STANDPUNKT

� Aufhebung der Deckelung der
beruflichen Gymnasien und der
Berufskollegs

� Anrechnung der an beruflichen
Vollzeitschulen erworbenen Kom-
petenzen auf eine anschließende
duale Berufsausbildung

� Verpflichtender Unterricht in
allgemeinbildenden Fächern
auch für Realschüler
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Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt
nimmt dramatische Ausmaße an:
Die Arbeitsämter melden einen
Rückgang der registrierten Ausbil-
dungsplätze um 15 %. Dabei war
die Ausbildungsbilanz des Vorjahres
bereits alarmierend: Die Zahl der
abgeschlossenen Ausbildungsver-
träge ging um rund 6 % zurück, Aus-
bildungsplätze im Bereich von Indu-
strie und Handel sogar um 8,6 %.
Die Argumentation der Wirtschaft
und der Kammern erscheinen vor-
dergründig:
�Sie lamentieren über eine man-

gelnde Ausbildungsreife. Es gäbe
genügend Ausbildungsplätze, nur
nicht genügend geeignete Be-
werber.
�Qualifizierte Schulabgänger könn-

ten nicht für eine duale Aus-
bildung gewonnen werden. Sie
strebten eher einen Platz an beruf-
lichen Vollzeitschulen an.
�Die Ausbildungsvergütungen seien

zu hoch, so dass sich die Aus-
bildung für die Betriebe nicht
mehr rechne.

Dabei erhöht zu allem Überfluss
zum Beispiel die IHK Heilbronn-
Franken die Gebühren für die
Ausbildungsbetriebe von 150 auf
450 Euro. Gleichzeitig beklagt sie,
dass von 38.750 Mitgliedsunter-

Die von Ministerpräsident Erwin
Teufel in einer Nacht- und Nebel-
aktion der Kolleginnen und Kolle-
gen an Gymnasien und beruflichen
Schulen servierte 25.
Stunde hat in Verbin-
dung mit den schon
vorher angekündig-
ten Sparbeschlüssen
das Fass zum Über-
laufen gebracht.
Jede Lehrkraft an
den beruflichen Schu-
len kann den pau-
schalen, überzoge-
nen und ungerech-
ten Vorwurf wohl
nicht mehr hören:
„Lehrer arbeiten zu

wenig!” Solche Äußerungen wollen
die BLV nicht mehr länger dulden
und fordern daher ein Jahresarbeits-
zeitkonto. Darin müssen alle, aber

auch wirklich alle Tätigkeiten der
Lehrkräfte an beruflichen Schulen
erfasst werden.  

Der Hintergrund:
Der Landesrechnungshof
untersuchte den Unter-
richtsausfall an allgemein
bildenden Gymnasien

Die Arbeitszeit der
Lehrkräfte war in 
der Vergangenheit
wiederholt Thema
öffentlicher Diskus-
sionen. Nun hat der
Landesrechnungshof
in seiner Denkschrift
zur „Nutzung der
Lehrerressourcen an
Gymnasien“ vom 10.
April 2002 berichtet.
Es wurden die erteil-

BRENNPUNKT DEPUTATSERHÖHUNG

BLV für Neubewertung der Arbeitszeit 
Lehrkräfte an beruflichen Schulen Lang- und Schwerstarbeiter

nehmen lediglich 2.254 Betriebe
ausbilden. Und das Kultusministe-
rium will die Beschulung der Real-
schüler in den allgemein bildenden
Fächern der Beliebigkeit der Schulen
überlassen. Ist dies die geeignete
Antwort auf „mangelnde Ausbil-
dungsreife“ und Pisa?
Über Jahrzehnte gemachte Erfah-
rungen belegen, dass die Ausbil-
dungsbereitschaft der Wirtschaft in
aller erster Linie von der Konjunktur
abhängig ist. Alle Appelle der Politik
und der Wirtschaftsverbände werden
deshalb ungehört verhallen. 

Dies sind die Auswirkungen auf die
beruflichen Schulen:
�Die Zahl der Bewerberinnen und

Bewerber um einen Platz am be-
ruflichen Gymnasium, an den Be-
rufskollegs und den Berufsfach-
schulen wird weiter steigen. Sie er-
reicht schon jetzt ein Rekordni-
veau. Viele Schulen melden drei
Bewerber um einen Platz.
�Dennoch wird die Deckelung der

beruflichen Gymnasien und der
Berufskollegs im Wesentlichen
aufrecht erhalten. 
� Bei bestehender Berufsschulpflicht

für Minderjährige, fehlenden dua-
len Ausbildungsplätzen und stren-
gen Aufnahmebegrenzungen bei
den beruflichen Gymnasien und

Berufskollegs bleibt selbst für
Realschüler nur noch der Weg in
das BVJ offen.

Ganz abgesehen davon, dass das
BVJ die Schulart mit dem größten
Ressourcenverbrauch darstellt, wäre
es auch bildungspolitisch aberwitzig,
diesen Weg zu gehen. Dieser Weg ist
ein Irrweg. Die Konsequenz muss die
Aufhebung der Deckelung der be-
ruflichen Vollzeitschulen sein. Durch
eine Anrechnung der dort erwor-
benen Kenntnisse, Fähigkeiten und
Fertigkeiten auf eine anschließende
duale Ausbildung können Ressour-
cen wieder eingespart, die Durch-
laufgeschwindigkeit des knappen
Systems duale Ausbildung gesteigert
und die Jugendlichen früher in eine
Berufstätigkeit überführt werden (so-
fern Arbeitsplätze vorhanden sind).

Friedrich Graser

Die regelmäßige Arbeitszeit der Landesbeamten, die auch für die beamte-
ten Lehrkräfte gilt, beträgt 40 Stunden wöchentlich. Vollzeitbeschäftigte Be-
amten arbeiten in der Regel unter Berücksichtigung der Urlaubstage und der 
sonstigen arbeitsfreien Tage 44 Wochen im Jahr. Bei einer regelmäßigen
Arbeitszeit von 40 Stunden in der Woche beträgt danach ihre jährliche Ge-
samtarbeitszeit 1760 Zeitstunden. 
Auf diese jährliche Gesamtarbeitszeit kommt eine vollzeitbeschäftigte Lehr-
kraft dann, wenn sie in den 39 Wochen mit Unterrichtsverpflichtung durch-
schnittlich 45,13 Zeitstunden in der Woche arbeitet.
Bei Lehrkräften an beruflichen Schulen mit einem 24-Stunden-Deputat er-
gibt sich unter Einbeziehung der kleinen Pausen eine wöchentliche Arbeitszeit
von 20 Zeitstunden. Somit verbleiben ihnen zur Erledigung der übrigen
Dienstpflichten rund 25 Zeitstunden pro Woche.

Realschüler ins BVJ?



2 Prüfungen und deren Vorbe-
reitung, Durchführung, Nachbe-

reitung in und außerhalb der Schule
(z.B. im Auftrag der IHK und HWK)

3 Schülerbezogene Aufgaben
(z.B. Gespräche mit Eltern,

Schülern, Dualpartner und diversen
Behörden)

4 Kollegiumsbezogene Aufga-
ben (z.B. Konferenzen, Men-

torentätigkeit, Fächerübergreifende
Sitzungen bei Lernfeldunterricht,
Bildungsplanabstimmungen) 

5 Außerunterrichtliche Veran-
staltungen (z.B. Exkursionen,

Schulpartnerschaften, Betriebsprak-
tika, Tag der offenen Tür, Schulfeste)

6 Verwaltungsaufgaben (z.B.
Führen von Klassen-, Kurs-

büchern, Klassenakten,  planen,
einrichten, umrüsten und pflegen
von Unterrichtsräumen, Geräte-
und Materialbeschaffung,
Zeugnisarbeiten, Tätigkeiten als
Sicherheits-, Sanitäts-, Umwelt-
beauftragter)

7 Zusammenarbeit mit dem 
dualen Partner und mit ande-

ren Schulen (z.B. Lernortkoopera-
tion, Arbeitskreise und -sitzungen
mit Kammern, Betrieben,  sozialen
Einrichtungen und Schulen)

8 Fortbildung (z.B. Vorbereitung,
Durchführung,Teilnahme und

Nachbereitung bei zentralen, 
regionalen, schulinternen Lehrer-
fortbildungsveranstaltungen und 
bei externen Trägern)

9 Schulentwicklungsaufgaben
(z.B. Projekt STEBS, Beteiligung
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ten bzw. nicht erteilten Unterrichts-
stunden untersucht. Der Landesrech-
nungshof stellte fest, dass an allge-
mein bildenden Gymnasien 65 000
Stunden nicht erteilt wurden. Er
unterstellt, dass nur etwa die Hälfte
des Unterrichtsausfalles dienstlich
oder durch Krankheit bedingt ist, und
kommt zum Ergebnis, dass 870 Stel-
len rechnerisch zu gewinnen wären,
durchaus eine beträchtliche Zahl.
Daher hat der Landesrechnungshof
dem Landtag Pilotversuche an eini-
gen Schulen aller Schularten emp-
fohlen, in denen die Unterrichtsver-
pflichtung als Schuljahresdeputat zu
erproben ist. Darüber hat das KM
nun dem Rechnungshof bis zum 
1. September 2004 zu berichten.

Was ist ein 
Schuljahresdeputat?
Schuljahresdeputat bedeutet, dass
die Soll-Unterrichtsverpflichtung
der Ist-Unterrichtsverpflichtung
gegenübergestellt wird. Die Soll-
Unterrichtsverpflichtung wird dabei
durch die Multiplikation des Wo-
chendeputates mit der Anzahl der
Unterrichtswochen ermittelt. Die Ist-
Unterrichtsverpflichtung setzt sich aus
der Anzahl der erteilten Unterrichts-
stunden und sonstigen, unterrichts-
ersetzenden oder außerunterricht-
lichen Tätigkeiten, die angerechnet
werden sollen, zusammen. Die Fest-
legung des Letzteren ist dabei der
Knackpunkt. 
Daher forderten die Berufsschullehr-
erverbände eine Untersuchung der
Jahresarbeitszeit sowie ein Jahres-
arbeitszeitkonto, was jedoch vom KM
abgelehnt wurde.

Was ist ein 
Jahresarbeitszeitkonto ?
Ein Jahresarbeitszeitkonto be-
schreibt alle Tätigkeiten der Lehr-
kräfte. 
Die BLV haben eine Arbeitsgruppe
eingerichtet, welche sich mit die-
sem Thema auseinandersetzt. Diese
Gruppe hat die Arbeitszeit der Lehr-
kräfte an beruflichen Schulen in 
9 Großgruppen eingeteilt:

1Unterricht und dessen Vor-
und Nachbereitung mit moder-

nen pädagogischen Konzepten un-
ter Berücksichtigung der drama-
tischen Beschleunigung neuer und
neugeordneter Berufe.

an Schulversuchen und damit zu-
sammenhängende Arbeitsbespre-
chungen und Dokumentationen)

Wer diese Auflistung, die nicht den
Anspruch auf Vollständigkeit einfor-
dert, betrachtet, kann nachvollzie-
hen, dass das KM vor dieser umfas-
senden Untersuchung der Arbeitszeit
zurückschreckt. Klar, man befürchtet
zu Recht, dass dann festgestellt wird,
dass Lehrkräfte insbesondere an be-
ruflichen Schulen weit über die Ar-
beitszeit der Beschäftigten des öf-
fentlichen Dienstes hinaus arbeiten.
Doch: Die BLV lassen nicht locker
und bestehen weiterhin auf einem
Jahresarbeitszeitkonto.
Gerade in diesem Zusammenhang
ist die Aufforderung der Berufsschul-
lehrerverbände an die Kolleginnen
und Kollegen zu verstehen, sich zu-
künftig verstärkt den „Kernaufga-
ben“ zu widmen. 
In der oben erwähnten Denkschrift
stellt der Landesrechnungshof fest:
„Es ist grundsätzlich Sache der Lehr-
kraft, sich ihre nicht exakt messbare
Arbeit außerhalb des Unterrichts so
einzuteilen, dass die durchschnittliche
Wochenarbeitszeit von 40 Stunden
nicht überschritten wird. Der Lehrer
muss selbst darauf achten, dass die
regelmäßige Wochenarbeitszeit ein-
gehalten wird. Gegebenenfalls muss
er  Arbeitszeitanteile umschichten, was
zur Folge haben kann, dass auf be-
stimmte außerunterrichtliche Aufga-
ben wegen der geringeren für sie zur
Verfügung stehenden Zeit zum Teil
verzichtet werden muss.“

R. Dörflinger / R. Freimüller

BLV-STANDPUNKT:
Arbeitszeituntersuchung an beruflichen Schulen

Diese Forderung wird damit begründet:
Die Arbeitszeit an beruflichen Schulen ist gegenüber anderen Schularten
neu und völlig anders zu bewerten, weil

1. die zuletzt durchgeführte Arbeitszeituntersuchung von Mummert +
Partner aus dem Jahre 1998 die damaligen Rahmenbedingungen der
Schulen widerspiegelt, die sich jedoch in den letzten Jahren erheblich
verändert haben

2. mit den vielen Neuordnungen der Berufe und den neu entstandenen
Berufen neben neuen Inhalten die Lernfeldkonzeption im beruflichen
Schulwesen zentrales pädagogisches Konzept geworden ist

3. die schülerzentrierten Lernformen mehr Projektarbeit und Teamarbeit
der Lehrkräfte erforderlich gemacht haben

4. die Schulen durch die zunehmende Eigenständigkeit wesentlich mehr
Aufgaben erhielten und noch erhalten werden



z.B. an: Ministerpräsident Erwin Teufel, Kultusministerin Annette Schavan, 

den Fraktionsvorsitzenden der CDU, den Fraktionsvorsitzenden der FDP,

den Fraktionsvorsitzenden der SPD, den Fraktionsvorsitzenden der Grünen
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Resolutionen

anlässlich der Personalversammlungen am 10. 4. 03

Die Landesregier
ung hat das Fass zum Überlaufen gebracht! 

M
it Empörung haben wir zur Kenntnis genommen, dass unsere oberste Dienstvorgesetzte, Mi-

nisterin Schavan, in ihrer groß herausgestellten Regierungserklärung zur Schulpolitik in Baden-

Württemberg vom 27. März mit keinem Wort auf die mit ihrer Zustimmung beschlossenen Deputats-

erhöhung einging. Sie muss wissen: Ohne uns und unsere engagierte Arbeit findet die gerade nach

PISA offenkundig notwendige Entwicklung von Schulen und Unterricht nicht statt.

An unserer Schule steige
n die Ausfälle d

urch Krankheit und Überlastung.

D
eshalb werden wir uns, wenn die Landesregierung sich nicht eines Besseren besinnt, auf diesen Kern-

bereich konzentrieren und passen die Grundsätze der außerunterrichtlichen Tätigkeiten den gestiege-

nen Belastungen an.

E
ine weitere Verschlechterung unserer Arbeitsbedingungen macht es uns unmöglich, den

Auftrag, den die Gesellschaft an uns stellt, zu erfüllen, nämlich alle Kinder und Jugendliche

in unserem Land so umfassend zu qualifizieren, dass sie später in der Lage sind, den Lebens-

standard unserer Gesellschaft, deren einziger Rohstoff Bildung ist, nachhaltig zu sichern.

Sagen Sie Ihren Volksvertrete
rn, was Sie von einer Politik halten, 

die sich einen Teufel um diese Fakten schert!

D
ie Landesregierung ist nicht bereit, unser außerunterrichtliches Engagement • unseren Aufwand bei

der Einarbeitung in neue Lehrpläne • bei der Einführung von Lernfeldern • bei der Planung und Durch-

führung von fächerübergreifenden Projekten oder bei der Beratung von SchülerInnen und deren Eltern • bei

der Durchführung internationaler Projekte in die Bemessung unserer Arbeitszeit realistisch einzubeziehen.

Lehrer – ein Verschleißberuf

E
ntweder kalkuliert die Landesregierung damit, dass wir aus Verantwortung für die Erziehung und

Bildung der SchülerInnen, unabhängig von den Belastungen im Kernbereich „Unterricht“, be-

dingungslos bereit sind, all diese Tätigkeiten, die die Schule zu einer lebendigen, interessanten Ein-

richtung machen und  sie weiter entwickeln, fortführen – oder aber sie selbst hält diese Tätigkeiten für

nicht wichtig und deshalb für verzichtbar.

S
ehr geehrte Frau Dr. Schavan, wir gehen davon aus, dass Ihnen die Arbeitsbelastung der Kolleginnen

und Kollegen an beruflichen Schulen nicht in vollem Umfang bekannt ist.

B
esondere Leistungen der Kolleginnen und Kollegen an beruflichen Schulen: • Neuordnung

von Bildungsgängen • Schulentwicklung • Lernortkooperationen • Prüfungsaufwand •

neue Unterrichtsformen • erhöhter Fortbildungsbedarf • Lernfeldkonzepte • sonderpädago-

gische Herausforderung

Anpassung der Grundsätze fü
r außerunterrichtliche Veranstaltungen

Welche Maßnahmen können/wollen wir ergreifen? • keine Exkursionen in unterrichtsfreier Zeit • Sonder-

aufgaben nur im Rahmen des Deputats • Aussetzung des STEBS-Projekts • kein Info-Tag am Samstag


